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VERTRAG ÜBER WOHNUNGSBAU

NR. B1/ ....../2007

abgeschlossen am ............... 2007 in Słupsk zwischen

Ustka Apartamenty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (GmbH & Co. KG), 76-200 Słupsk, ul. Wileńska 12 / 46, eingetragen in dem Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters durch das Amtsgericht Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000278462, NIP (Steueridentifikationsnummer) 8393017874, vertreten durch die Komplementärin – die Gesellschaft Ustka Apartamenty spółka z ograniczoną odpowiedzilanością (GmbH), in deren Namen Andrzej Dębowski – Geschäftsführer handelt, weiter “INVESTOR” genannt,

und

.............................................., dem Sohn / der Tochter von ................................... Personalausweis  Nr. ........................................, PESEL (Personalidentifikationsnummer) ..........................................................., 

NIP (Steueridentifikationsnummer) ........................................................,

wohnhaft in ........... (PLZ ...), an der Straβe ...........................................,

weiter “KÄUFER” genannt

vom folgenden Inhalt:

§ 1

Soweit in den weiteren Bestimmungen dieses Vertrages die Rede ist von:

1. Baurecht: darunter ist zu verstehen das Gesetz vom 07. Juli 1994, Baurecht (Gbl. vom 2006 Nr. 156, Pos. 1118 mit späteren Änderungen) samt Ausführungsvorschriften;

2. Gesetz über Eigentum von Wohnungen: darunter ist zu verstehen das Gesetz vom 24. Juni 1994 über Eigentum von Wohnungen (Gbl. vom 2000, Nr. 80, Pos. 903 mit späteren Änderungen);

3. Grundstück: darunter ist zu verstehen: das Grundstück Nr. 373/1 von der Fläche 1,1361 ha, gelegen an der ul. Wczasowa 2 in Ustka, umgefasst mit dem Grundbuch Nr. SL1S/00041226/8, geführt durch das Amtsgericht in Słupsk, VII. Abteilung für Grundbücher.

4. Investition: darunter ist zu verstehen: eine Investition bestehend in der Errichtung auf dem Grundstück von vier Gebäuden samt inneren Strasse, Grünanlagen und technischer Infrastruktur, die mit der Baugenehmigung umgefasst ist.

5. Baugenehmigung: darunter ist zu verstehen: die rechtskräftigen verwaltungsrechtlichen Baubescheide, ausgestellt durch das Landkreisamt in Słupsk: Nr. 511/06 vom 25.08.2006, geändert mit dem Bescheid Nr. 27.04.2007, Nr. 511-4/06/07; Bescheid Nr. 561/06 vom 14.09.2006 und Bescheid Nr. 279/07 vom 27.April 2007.

6. Gebäude: darunter ist zu verstehen: das Wohngebäude, Mehrfamilienhaus, das im Rahmen der Investition gebaut wird, in dem Bauprojekt als Gebäude Nr. B.1. gekennzeichnet, das der INVESTOR auf Grund der Baugenehmigung auf dem Grundstück errichtet.

7. Wohnung: darunter ist zu verstehen: die Wohnung, die in dem Gebäude B.1 in dem .. Stock als selbständige Wohnung gebaut werden soll, die eine architektonische Bezeichnung ......... besitzt, von der Nutzfläche ........ Qm, deren Lage, Verteilung von Räumen und deren Fläche sowie Ausführungs- und Ausstattungsstandard die Anlagen Nr. 1 und 2 zu diesem Vertrag festlegen.

8. Nebenraum: darunter ist zu verstehen: ein auf der Lageskizze – Anlage Nr. 3 geknnzeichneter Raum von der Fläche ...... Qm, gelegen im Kellergeschoβ, als ein zu der Wohnung zugehörender Nebenraum.

9. Gemeinsame Immobilie: darunter ist zu verstehen: gemäβ den Vorschriften des Gesetzes über Wohnungseigentum – das Grundstück mit Erbbaurecht mit der voraussichtlichen Nummer 373/4 und voraussichtlichen Fläche 0,6359 ha, welches der Investor aus dem Grundstück Nr. 373/1 auszusondern plant, und auf welchem das Gebäude sowie andere mit der Baugenehmigung umgefassten Gebäuden errichtet werden, sowie die Teile und Anlagen der Gebäuden, die nicht ausschlieβlich zur Nutzung durch die Eigntümer der Wohnungen dienen, und insbesondere: Fahrstühle, Flure, Treppenhäuser, Zufahrtswege, Wege, Auβenwände des Gebäudes, Dach, Fundamente, Konstruktionsteile des Gebäudes.

10. Nutzfläche der Wohnung: darunter ist zu verstehen: ein Teil der Netto-Fläche des einzelnen Geschosses, die dem Zweck und der Bestimmung der Wohnung entspricht, gemessen nach der Norm PN-ISO 9836:1997

11. Anteil des Eigentümers der Wohnung an der Gemeinsamen Immobilie: der Anteil des Eigentümers der Wohnung an der Gemeinsamen Immobilie entspricht dem Verhältnis der Nutzfläche der Wohnung samt der Nutzfläche von zugehörigen Räumen zu der gesamten Nutzfläche aller Wohungen samt den zugehörigen Räumen, die sich in den Gebäuden der Investition befinden.

12. Garagenhalle: darunter ist zu verstehen: ein sich in dem Gebäude befindender selbständiger Raum bestehend aus mehreren Parkstellen bestimmt für das Parken von Fahrzeugen, in dem sich sie Parkstellen befinden werden.

13. Parkstelle: darunter ist zu verstehen: eine Stelle, die ein Teil der Garagenhalle ist, bestimmt für das Parken von Fahrzeug, auf dem Lageplan gekennzeichnet mit der Nummer ...., der die Anlage 3A zu diesem Vertrag ist.

14. Anteil an der Garagenhalle: darunter ist zu verstehen: das Verhältnis einer Parkstelle zu allen Parkstellen in der Garagenhalle, beträgt 1/20.

15. Übergabe des Gebäudes zur Nutzung: darunter ist zu verstehen: die Übergabe des Gebäudes zur Nutzung gemäβ dem Baurecht.

16. Wohngemeinschaft: darunter ist zu verstehen: die Gesamtheit von Eigentümern, deren Wohnungen zu der Immobilie gehören, inklusive Grundstück, auf welchem das Gebäude errichtet wird.

§ 2

1. Investor erklärt, daβ er Erbbaupächter des Grundstücks ist, auf welchem er im Rahmen der geführten wirtschaftlichen Tätigkeit eine Investition realisiert. Die I. Etappe der Investition umfasst den Bau eines Mehrfamilienhauses mit der Nummer B.1 samt Infrastruktur, der mit der Baugenehmigung umgefasst ist. Der Investor erklärt, dass die Investion gemäβ dem Baurecht, den genehmigten Projekten, geltenden Normen und Grundsätzen der Baukunst augeführt wrd.

2. Der Käufer erklärt, dass er sich mit den genehmigten Projekten des Gebäudes sowie der Bewirtschaftung von Gelände und Grünanlagen für die Investition, sowie mit dem ersten Projekt der Enteilung des Grundstücks Nr. 373/1 bekannt gemacht hat. Die Informations- und Werbungsunterlagen haben keine Anwendung für die Festlegung der Verpflichtungen des Investors, wenn sie in diesem Vertrag als Anlagen nicht herbeigezogen worden sind.

§ 3

1. Der Investor verpflichtet sich zu:

a) Errichtung des Gebäudes,

b) Erlangung der Nutzungsgenehmigung für das Gebäude in der Frist bis zum 31. August 2008,

c) Aussonderung der Wohnung in dem Gebäude und der Garagenhalle,

d) Übergabe der Wohnung in den Besitz des Käufers in der Frist bis zum 31. Oktober 2008.

2. Der Käufer verpflichtet sich zu:

a) Bezahlung der Vergütung des Investors in Höhe und Terminen, die in dem Vertrag festgelegt sind,

b) Abnahme der Wohnung in der in dem Vertrag bestimmten Weise.

3. Die Parteien verpflichten sich desweiteren zu dem Abschluβ eines Vertrages über die Gründung des gesonderten Eigentums und des Verkaufs der Wohnung, weiter “Zugesicherter Vertrag” genannt, abzuschlieβen. Auf Grund des Zugesicherten Vertrages verkauft der Investor an den Käufer die Wohnung samt Nebenraum, Anteil an dem Eigentumsrecht an der Garagenhalle, das ist 1/20 Teil samt zu denen zugehörenden Anteilen an der Gesamten Immobilie zu Preis und zu Bedingungen, die in diesem Vertrag bestimmt sind, nachdem alle Verfplichtungen, die aus diesem Vertrag folgen, durch den Käufer erfüllt worden sind.

§ 4

1. Der zugesicherte Vertrag wird durch die Parteien in Form einer notariellen Urkunde abgeschlossen, und zwar bis zum 30. Juni 2009, nicht später aber als innerhalb von zwei Monaten ab Erhalt durch den Investor der Bescheinigungen über die Selbständigkeit der Wohung und der Garagenhalle.

2. Die Kosten der Aussonderung der Wohnung aus dem Gebäude trägt der Investor.

3. Die Kosten des Abschlusses des Zugesicherten Vertrages, darunter die Kosten der Gerichtsgebühren für die Errichtung des gesonderten Eigentums der Wohung und der Eintragung in das Grundbuch trägt der Käufer.

4. Der Termin und Ort des Abschlusses des zugesicherten Vertrages vereinbaren die Parteien mindestens 7 Tagen im voraus.

5. Der Investor garantiert, dass die auf Grund des Zugesicherten Vertrages verkaufte Wohnung, der Anteil an der Garagenhalle und Anteile an der Gemeinsamen Immobilie als frei von jeglichen Hypothekbelastungen, die in der Abteilung IV des Grundbuch eingetragen werden, sind.

§ 5

1. Die Vergütung des Investor ist:

a) Kaufpreis der Wohnung in Höhe: ...... PLN (in Worten: ................................ PLN)

b) Kaufpreis des Anteils an der Garagenhalle in Höhe: in Worten: ................................ PLN)

Zu den oben genannten Preisen wird die Mehrwertsteuer in der geltenden Höhe zugerechnet.

2. Bei Anwendung von den zum Tag des Abschlusses dieses Vertrages geltenden Sätzen der Mehrwertsteuer beträgt der Preis des Kaufgegenstandes:

a) der Preis der Wohnung  .......................PLN + VAT gemäβ dem Steuersatz 7% in Höhe von ....... PLN, das ist insgesamt Brutto ........ PLN (in Worten: ........PLN),

b) der Preis des Anteils an der Garagenhalle ..........PLN + VAT gemäβ dem Steuersatz 22% in Höhe von ................... PLN, das ist insgesamt Brutto ............. PLN (in Worten: ............ PLN)

3. Der Preis umfasst auch den Anteil an der Gemeinsamen Immobilie sowie den Nebenraum als ein zu der Wohung zugehöriger Raum.

4. Der Brutto-Gesamtpreis der Wohung samt dem Nebenraum, Anteil an der Garagenhall und entsprechenden Anteilen an der Gemeinsamen Imobilie beträgt: .......................... PLN (in Worten:  ............................................... PLN).

5. Der Kaufpreis ist folgenderweise zu zahlen:

a) der Betrag ________________ PLN (10% des Preises minus 1.000 PLN) – bis zum _________ 2007; (3 Tage nach dem Datum des Abschlusses des Vertrages über Wohnungsbau)

b) der Betrag _________________ PLN (10% des Preises) – in der Frist bis zum 30. November 2007, nicht später aber als 7 Tagen ab Tag der Mitteilung durch den Investor, dass der Bau sich in dem geschlossenen Rohzustand befindet;

c) der Betrag ________________ PLN (70% des Preises) – in der Frist bis zum 31. August 2008, nicht später aber als 7 Tage ab Mitteilung durch den Investor, dass eine Genehmigun für die Nutzung des Gebäudes ausgestellt worden ist;

d) der Betrag __________ PLN (10% des Preises) – in der Frist bis zum 31. Oktober 2008, nicht später aber als am Tag der Übergabe von Schlüsseln und der Abnahme der Wohnung durch den Kunden.

6. Für den Fall der Erhöhung des Preises der Wohnung infolge der Ausführung von den durch den Käufer beauftragten Änderungen, ist der Käufer verpflichtet, diesen Mehrpreis zu bezahlen, und zwar in den Terminen, die in der Vereinbarung bestimmt sind, die im Wege auf Grund der Anlage Nr. 4 zu diesem Vertrag abzuschlieβen ist.

7. Der Investor garantiert, dass der oben genannte Preis wegen Änderungen von Marktpreisen der Immobilien, Änderung der Mehrwertsteuersätze sowie der Änderungen von Preisen für Baustoffe nicht geändert wird.

8. Die Zahlungen sind auf das Bankkonto des Investors zu leisten, und zwar bei der Bank: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Słupsku, Konto Nummer                  55 1090 2763 0000 0001 0744 8082. Die durch den Käufer in Zusammenhang mit der Ausführung dieses Vertrages geleisteten Zahlungen werden in folgender Reihenfolge gebucht: auf Begleichung der Forderungen auf Grund der Vertragsstrafe, überfälligen Raten, laufenden Raten.

9. Die Parteien vereinbaren, dass im Falle, wenn die Fläche der Wohnung, die auf der Grundlage der Abmessungen nach der Fertigstellung sich von der in dem Vertrag genannten Fläche abweichen wird, wird der Preis entsprechend korrigiert.

10. Die endgütlige Abrechnung wegen der Änderung der Fläche, die infolge der Abmessung nach der Fertigstellung ermittelt worden ist und Bezahlung von 100% (Prozent) des Preises, der die obige Abrechnung und eventuelle Zinsen für Zahlungsverzug berücksichtigt, erfolgt nicht später als bis zum Tag der Übergabe der Wohnung, des Nebnraumes und der Parkstelle.

11. Der Investor kann jederzeit das in dem Ab. 8 genannte Bankkonto ändern, worüber er den Käufer in Kenntnis setzt.

12. Als Tag der Bezahlung wird der Tag anerkannt, an dem dem Bankkonto des Investors der Überweisungsbetrag gutgeschrieben worden ist.

13. Im Falle des Zahlungsverzugs hat der Investor das Recht die gestzlichen Verzugszinsen zu berechnen, wobei dies dem Käufer mitzuteilen ist.

§ 6
1. Die Beschreibung der Wohnung samt Festlegung deren Grundstandards im Bereich der Ausführung von Ausbau und Ausstattung wurde in der Anlage Nr. 1 eingeschlossen, und der Plan der Wohnung, deren Lage die Anlage Nr. 2, die Lage des Nebenraumes die Anlage Nr. 3 darstellt, die ein fester Bestandteil dieses Vertrages sind. Der Käufer erklärt, dass er sich mit diesen Anlagen bekannt gemacht hat und keine Vorbehälte erhebt.

2. Die Fläche sowie die Einteilung der Wohnung werden endgültig auf Grund der Abmessungen nach der Ausführung festgelegt. Über das Ergebnis der Abmessung der Fläche soll der Käufer vor der Abnahme der Wohnung benachrichtigt werden.

3. Die detailierten Grundsätze der Durchführung von Änderungen in der Ausführung der Wohnung auf Antrag des Käufers bestimmt die Anlage Nr. 4 zu diesem Vertrag.

4. Zwecks der Festlegung des zu der Wohnung zugehörigen Anteils des Käufers an der Gemeinsamen Immobilie wird die Gesamtnutzfläche aller Wohnungen gemäβ der Polnischen Norm ermittelt, und zwar spätestens im Moment der Übergabe zur Nutzung des letzten Gebäudes der Investition an der Gemeinsamen Immobilie.

§ 7
1. Der Investor übergibt dem Käufer die Wohnung samt dem Nebenraum und die Parkstelle in der Garagenhalle bis zum 31. Oktober 2008, nicht früher aber als nach der Bezahlung durch den Käufer des ganzen Preises, der in dem §5 Abs. 4 dieses Vertrages bestimmt worden ist.

2. Die Übergabe der Wohung an den Käufer erfolgt nach der folgenden Prozedur der Abnahme, an der beide beide Parteien verpflichtet sind, teilzunehmen:

a) Datum und Uhrzeit des Herantretens zu der Tätigkeit der Abnahme nennt der Investor, nachdem er früher den Käufer mit eingeschriebenem Brief, zugestellt mindestens 7 Tagen vor dem genannten Termin, in Kenntis setzt,

b) wenn die Tätigkeit der Abnahme an einem Termin nicht abgeschlossen werden kann, soll der Investor den Käufer über jeden weiteren Termin midenstens 3 Tage voraus benachrichtigen, es sei denn, dass der weitere Termin durch die beiden Partien gemeinsam vereinbart und in das Protokoll eingetragen wurde, von dem die Rede im Punkt c) ist,

c) über jedes Treffen der Parteien, das die Durchführung von Tätigkeiten der Abnahme zum Ziel hat, ist ein Protokoll anzufertigen, das durch beide Parteien zu unterschreiben ist,

3. für den Fall der Nichterscheinung des Käufers zu dem ersten genannten Termin der Abnahme, nennt der Investor einen zusätzlichen Termin, indem der Käufer mit einem eingeschriebenen Brief benachrichtigt wird, der mindestens 7 Tagen vor dem genannten Termin zugestellt werden soll.

4. Nach der Abnahme der Wohnung verpflichtet sich der Käufer, die Wohnung gemäβ deren Bestimmung und den Rechtsanfordernissen in diesem Bereich zu benutzen.

5. Mit der Übergabe der Wohnung an den Käufer übergehen auf ihn alle Nutzen, Lasten und Gefahren, die mit dem Besitz und der Nutzung der Wohnung verbunden sind. Insbesondere wird der Käfer verpflichtet, die Betriebskosten der Wohnung sowie – im Verhältnis zu seinem Anteil an der Gemeinsamen Immobilie – auch die Betriebs- und Verwaltungskosten der Gemeinsamen Immobilie zu tragen.

6. Der Käufer darf die Vornahme der Abnahme der Wohnung nicht verweigern, wenn die Arbeiten der Bewirtschaftung des Geländes und der Infrastruktur um dem Gebäude noch nicht ausgeführt worden sind.

§ 8

1. Der Investor erteilt dem Käufer in dem zugesicherten Vertrag folgende Garantien:

a) 3 Jahre für die Konstruktion des Gebäudes,

b) 1 Jahr für Elemente der Wohnung: Fenster, Installationsarbeiten samt Geräten, Ausbauarbeiten, wobei die Zeit der Garantiefristen, von welchen oben die Rede ist, am Tag der Erlangung durch den Investor der Genehmigung für die Nutzung des Gebäudes beginnt.

2. Im Falle der Feststellung der Konstruktionsmängel des Gebäudes oder Mängel, die die Nutzung der Wohnung unmöglich machen bzw. schwer beeinträchtigen, verpflichtet sich der Investor die Anmeldung der offengelegten Mängeln innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der schriftlichen Benachrichtigung vom Käufer zu prüfen, und im Falle der Anerkennung der Reklamation als begründet, unverzüglich mit der Beseitigung des Mangels zu beginnen.

3. Der Investor wird vor dem Ablauf von 12 Monaten ab Erhalt der Nutzungsgenehmigung des Gebäudes eine Garantieinspektion durchführen und verpflichtet sich, die mit der Garanite umfassten Mängel, die während der Inspektion festgestellt werden, zu beseitigen.

4. Wenn die Mängel an der Wohnung vor der Garantieinspektion angemeldet werden, von der oben die Rede ist, wird die Prüfung der Reklamation und Festlegung des Termins deren Beseitigung innerhalb von 14 Tagen ab deren Anmeldung erfolgen.

5. Der Investor ist befreit von der Haftung auf Grund der Garantie im Falle der nicht richtigen Nutzung der Wohnung oder des Gebäudes. Der Investor kann die Realisierung seiner Verfplichtungen aus der erteilten Garantie ablehnen, und zwar im Falle der Vornahme in der Wohnung oder an der Konstruktion des Gebäudes von Umbauten oder Modernisierungen, die durch den Investor nicht autorisiert wurden.

§ 9
1. Das Recht des Käufers zur ausschlieβlichen Nutzung der Parkstelle mit Ausschlieβung in diesem Bereich der Rechte von sonstigen Miteigentümer der Garagenhalle wird zu seinem Gunsten in dem Zugesicherten Vertrag der Wohnung und des Anteils an der Garagenhalle vorbehalten.

2. Die Bestimmungen bezüglich der Abnahme der Wohnung verwendet man entsprechend zu der Übergabe an den Käufer einer Parkstelle sowie zu den Folgen dieser Übergabe.

3. Der Käufer verzichtet auf das Recht, die übrigen Parkstellen in der Garagenhalle zu benutzen und verpflichtet sich, eine Erklärung von diesem Inhalt in dem Zugesicherten Vertrag abzugeben.

§ 10

1. Der Käufer stimmt zu, daβ die Verwaltung der Gemeinsamen Immobilie bis zur Wahl des Verwalters durch die Wohngemeinschaft, durch eine durch den Investor gewählte natürliche oder juristische Person geführt wird, die eine wirtschaftliche Tätigkeit im Bereich der Immobilienverwaltung führt und, dass die Grundsätze dieser Verwaltung festgelegt werden, wobei die in dem Vertrag mit dem Verwalter der Immobilie festgelegte Vergütung die mittleren Marktwerte nicht überschreiten darf.

2. Bis zur Errichtung des gesonderten Eigentums der ersten der Wohnungen, deren Eigentümer ein Mitglied der Wohngemeinschaft sein wird, werden die Betriebs- und Verwaltungskosten der Gemeinsamen Immobilie sowie diese von Betriebskosten der Wohnung, die mittels des Investors abgerechent werden, monatlich direkt auf dessen Rechnung gezahlt, oder aber auf die Rechnung, die durch den Verwalter der Immobilie genannt wird, und deren Höhe auf Grund der aus diesem Titel getragenen Kosten zu bestimmen ist.

3. Der Käufer erteilt seine Zustimmung für die Errichtung und Anbringung an der Gemeinsamen Immobilie von Netzen und Anlagen, die ein gesondertes Eigentum von Lieferer sind: Elektroenergie, Wärmeenergie, Telefonnetzbetreiber, Kabelfernsehen und anderen Medien, die dem Betrieb sowie der Gemeinsamen Immobilie als auch den einzelnen Wohnungen dienen, die auf dem Teil des Grundstücks gebaut wurden, das zu der Gemeinsamen Immobilie gehört oder die vorgesehen sind, in der Zukunft auf dem Grundstück errichtet zu werden. Der Investor ist auch berechtigt, zu Gunsten der Lieferanten, von welchen oben die Rede ist, (oder an Immobilien, die zu diesen Lieferanten gehören) eine Dienstbarkeit des Grundstücks im Bereich der Lage dieser Netze und Anlagen auf einem Teil des Grundstücks der Gemeinsamen Immobilie zu bestellen, und zwar vor dem Abschluβ des Zugesicherten Vertrages.

4. Wegen der Errichtung und Platzierung von den oben genannten Netzwerken und Anlagen an der Gemeinsamen Immobilie wird der Käufer keine Gebühren oder andere Leistugen fordern und erteilt seine Zustimmung in dem Zugesicherten Vertrag für das Zugänglichmachen der Gemeinsamen Immobilie für die Durchführung von Massnahmen, die mit der Instandhaltung, Installation, Lokalisierung, Modernisierung und Betrieb des oben beschriebenen Netzwerkes und der Anlagen verbunden sind sowie verzichtet auf die Ansprüche aus diesem Grund gegenüber dem Investor und den Eigentümern der oben genannten Netzwerke  und Anlagen.

5. Der Käufer erteilt seine Zustimmung für die Nutzung durch den Investor eines Teils des Grundstücks von der Gesamtfläche ca. 400 Qm, auf welchen seine Werbetafel und Verkaufsräume ihren Standort haben werden.Der Käufer erklärt, dass er sich mit dem vorgelegten Lageplan bezüglich deren Standorts bekannt gemacht hat. Die Kosten der Installation, des Betriebs sowie der Konservierung der Werbetafel sowie des Verkaufspavillons belasten den Investor. Der Käufer erklärt, dass er auf das Nutzungsrecht und Beziehen von Entgelt aus dem oben genannten Teil der Gemeinsamen Immobilie auf Grund der Nutzung derselben durch den Investor verzichtet. Die Erklärung über die Erteilung dieser Zustimmung, des Verzichts auf die Ansprüche und die Bestellung einer entsprechenden Dienstbarkeit ist der Käufer verpflichtet, auch in dem Zugesicherten Vertrag abzugeben.

6. Der Käufer erteilt seine Zustimmung für die Belastung der Gemeinsamen Immobilie zu Gunsten der Miteigentümer der benachbarten Immobilie Nr. 373/3, die aus dem Grundstück 373/1 ausgesondert wird, mit einer Grundstücksdienstbarkeit im Bereich der Nutzung von den auf dem Grundstück 373/4 gelegenen Anlagen, wie: Spielplatz, Mülltonnenstelle. Der Käufer wird einen Weg auf dem Grundstück 373/3  nach Grundsätzen der Dienstbarkeit nutzen, die durch die Miteigentümer dieses Grundstücks bestellt wird.

§ 11

Das Recht auf das Zurücktreten von diesem Vertrag steht zu:

1. dem Käufer, wenn der Verzug des Investors in der Übergabe der Wohnung 50 Tage überschreitet.

2. dem Investor, wenn:

a) der Käufer irgendwelchen Teil des Preises, die im § 5 Abs. 5 Buchst. b, c, d beschrieben sind, in den aus dem Vertrag folgenden Terminen, nicht gezahlt hat, obwohl der Käufer eine Zahlungsaufforderung erhalten hat und der Verzug 30 Tage überschreitet.

b) der Verzug des Käufers in der fristgerechten Zahlung irgendwelcher auf ihn gegenüber dem Investor lastenden Verbindlichkeit auβer den im Punkt a) genannten Verbindlichkeiten 14 Tage überschreitet,

c) der Käufer zu dem rechtsmässig durch den Investor genannten Termin der Übergabe der Wohnung nicht erschienen ist, auch nicht zu einem ihm zusätzlich genannten Termin.

3. Der Investor ist nicht verpflichtet, weitere zusätzliche Termine der Leistungserfüllung zu nennen, für den Fall des Auftretens der Umstände, von welchen die Rede im Abs. 2 ist.

4. Für den Fall des Zurücktretens von diesem Vertrag aus den im Abs. 1 und 2 bestimmten Gründen, geben sich die Parteien innerhalb von 14 Tagen ab Tag der Zurücktretung alles, was sie voneinandner erhalten haben, mit Berücksichtigung der Vertragsstrafe nach dem § 12 Abs. 1.

§ 12

1. Der Partei, die von diesem Vertrag aus den im § 11 Abs. 1 und 2 bestimmten Gründen zurücktritt, steht auf Grund des Schadenersatzes wegen der Nichterfüllung oder nicht richtigen Erfüllung des Vertrages eine Vertragsstrafe in Höhe von 10% (Prozent) des gesamten  Brutto-Verkaufspreises des Kaufgegenstandes zu, von dem im § 5 Abs. 4 die Rede ist. Wenn der Investor von dem Vertrag zurücktritt, kann er sich von der Forderung des Käufers sowohl die ihm zustehende Vertragsstrafe als auch die gesetzlichen Zinsen für den Verzug irgendwelcher Zahlung aufrechnen.

2. Die Parteien vereinbaren, dass die Vertragsstrafen, die mit dem Zurücktreten vom Vertrag nicht verbunden sind, auf Grund folgenden Titeln zustehen:

a) im Falle des Verzugs des Investors in der Übergabe der Wohnung in der Frist nach diesem diesem Vertrag bezahlt dieser an den Käufer für jeden Verzugstag eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,05% (Prozent) des gesamten Brutto-Kaufpreises des Gegenstands des Vertrages, nicht mehr aber als 10%(Prozent) dieses Preises.

b) im Falle des Verzugs des Käufers in der Zahlung irgendwelchen Teils des im § 5 Abs. 5 Buchst. b), C), D) beschriebenen Preises in der aus dem Vertrag folgenden Preis zahlt er an den Investor für jeden Verzugstag eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,05% (Prozent) des gesamten Brutto-Kaufpreises des Gegenstands des Vertrages, nicht mehr aber als 10% (Prozent) dieses Preises.

c) Im Falle, wenn der Käufer zu dem durch den Investor rechtsmässig genannten Termin der Übernahme der Wohnung ohne rationale Begründung nicht erscheint, und auch zu dem ihm genannten zusätzlichen Termin nicht erscheint, zahlt er an den Investor für jeden Verzugstag eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,05% (Prozent) des gesamten Brutto-Kaufpreises des Gegenstands des Vertrages, gerechnet ab den nachfolgenden Tag nach dem zusätzlichen Termin.

d) Im Falle, wenn irgendwelche der Parteien zu einem durch den Investor rechtsmässig genannten Termin des Abschlusses des Zugesicherten Vertrages ohne vernünftige Begründung nicht erscheint, auch zu einem zusätzlich genannten Termin nicht erscheint, zahlt sie an die andere Partei für jeden Verzugstag eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,05% (Prozent) des gesamten Brutto-Kaufpreises des Gegenstands des Vertrages, gerechnet ab dem nachfolgenden Tag nach dem zusätzlichen Termin.

3. Wenn der durch den Käufer oder Investor getragene Schaden den Betrag der vorbhaltenen Vertragsstrafe überschreitet, steht den Parteien das Recht zu, die Entschädigung nach allgemeinen Grundsätzen geltend zu machen.

§ 13
1. Die Vornahme durch den Käufer einer Abtretung der Rechte und/oder Pflichten aus diesem Vertrag erfordert vorheriger schriftlicher Genehmigung des Investors, sonst ungültig. Die Übertragung der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag kann unter der Bedingung erfolgen, dass dies auch die Rechte zu den allen durch den Käufer  bereits eingezahlten Beträge für den Preis, sowie dass der Zessionär die Zustimmung für den Beitritt zu diesem Vertrag erteilt und dessen Bedingungen annimmt. Nach der Vornahme der Abtretung, werden die durch den Käufer geleisteten Zahlungen zu Gunsten des Zessionärs anerkannt. Der Käufer wird dann keine Ansprüche gegen den Investor auf Rückerstattung irgendwelcher Beträge erheben, die nach der Vornahme der Zession dieses Vertrages zu Gunsten des Zessionärs anerkannt werden

2. Die Bestimmung, von welchem im Abs. 1 dieses Paragraphen die Rede ist, betrifft nicht die Zession der Forderung, die durch den Investor zu Gunsten der die Investition finanzierenden Bank bzw. Banken.

§ 14

1. Jegliche Erklärungen, Benachrichtigungen, Ladungen oder irgendwelche mit dem Vertrag verbundenen Schriftstücke sind der anderen Partei nur mit eingeschriebenen Briefen mit Empfangsbestätigung oder persönlich zuzustellen, und zwar an die folgenden Adressen:

· Investor: an den Sitz eines Büros in 76-200 Słupsk, ul. Wileńska 12 lok. 46,

· Käufer – an seinen Wohnsitz in ..............

2. Die Änderung durch die Partei des im Abs. 1 bestimmten Anschrift ist für die andere Partei verbindlich ab dem nachfolgenden Tag nach der Zustellung mit einerm eingeschriebenen Brief oder persönlich der Mitteilung in dieser Sache.

3. Die Parteien vereinbaren, dass die Verschickung von eingeschriebenen Briefen mit Empfangsbestätigung durch die Partei an die in dem Abs. 1 genannte Adresse als wirksame Benachrichtigung der andern Partei betrachtet wird.

§ 15

1. Die Parteien vereinbaren, dass dieser Vertrag in Kraft tritt unter der Bedingung der Einzahlung durch den Käufer eines Teils des Preises in der Höhe und in dem Termin, die im § 5 Abs. 5 Punkt a) bestimmt sind, mit der am Tag der Zahlung geltenden Kraft.

2. In den in dieser Urkunde nicht geregelten Angelegenheiten verwendet man die Vorschriften des Gesetzes sowie des Zivilkodexes.

3. Die Änderungen dieses Vertrages erfordern der Einhaltung von schriftlicher Form, sonst ungültig.

4. Der Käufer erteilt seine Zustimmung für die Speicherung und Verarbeitung seiner Personalangaben in den zu dem Investor gehörenden Datenbanken sowie zur Nutzung dieser in allen für die Ausführung der Bestimmungen dieses Vertrages erforderlichen Zielen (gemäβ dem Gesetz vom 29. August 1997 über Personendatenschutz, Gbl. 2002 J., Nr. 101, Pos. 926), desweiteren für die Übermittlung der oben genannten Daten an den Verwalter der Gemeinsamen Immobilie ausschlieβlich zu den für die Verwaltung von der Gemeinsamen Immobilie erforderlichen Zwecken.

5. Jegliche Streitigkeiten, welche aus diesem Vertrag folgen können, werden durch allgemeine Gerichte gemäβ der allgemeinen Zuständigkeit entschieden.

6. Der Käufer erklärt, dass die Bestimmungen dieses Vertrages mit ihm individuell vereinbart wurden.

7. Die Parteien vereinbaren, dass dieser Vertrag auf Wunsch und Kosten der Käufer in notarieller Form abgeschlossen werden kann, und zwar in dem durch die Parteien abgestimmten Termin und unter der Bedingung der Einzahlung durch den Käufer von mindestens 70% des Kaufpreises, der im § 5 Abs. 4 bestimmt ist.

8. Alle Anlagen zu dem Vertrag sind dessen fester Bestandteil.

9. Dieser Vertrag wurde in drei gleichlautenden Ausfertigungen, je eine für den Käufer und zwei für den Investor angefertigt.

Verzeichnis von Anlagen:

1. Anlage Nr. 1: Beschreibung des Ausführungsstandards der Wohnung

2. Anlage Nr. 2: Skizze der Wohnung

3. Anlage Nr. 3, 3A : Skizze des Nebenraumes und der Parkstelle in der Garagenhalle

4. Anlage Nr. 4: Grundsätze bezüglich der Einführung von Änderungen

Investor













Käufer

___________________







__________________

leserliche Unterschrift








leserliche Unterschrift
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